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Bildungsweſen der nichtvollſinnigen Kinder .

VIIũI .

Bildungsweſen der nichtvollſinnigen
Kinder .

1. Geſet .
( Vom 11. Auguſt 1002)

Die Erziehung und den Unterricht nichtvollſinniger Kinder belt⸗

Geſetzes - und Verordnungsblatt 1902 Nr . XXVII . SchVBl . Nr. 12.

Blinde und Taubſtumme . Untkerrichtszwang .
8 1
8 1

Stellvertreter ſind verpflichtet , den ihrer

en fehlenden oder mallwegen
Eltern oder deren

Obhut anvertrauten Kindern , welche

gelhaften Hör - oder Sehvermögens nicht mit Erfolg am Unterricht

der Volksſchule teilnehmen können ( S 3 Abſatz 1 des Geſetzes über

den Elementarunterricht vom 18. Mai 1892 ) , eine dieſem Unter⸗

richt nach Ziel und Umfang entſprechende Ausbildung zuteil wer⸗

den zu laſſen .

8

SchG . 88 1,2 19 Abſ . 4. VVO . vom 9. Juni 1004

88 1 und 38.

Der durch die Bad . Verf . eingeführte Schulzwang gilt nicht füt

Kinder , die „ wegen geiſtiger oder körperlicher Leiden oder wegen ſittliche

Verfehlungen vom Schulbeſuch ausgeſchloſſen ſind “ ( § 19 Abf. J). Nuh

der Entſtehungsgeſchichte dieſer Beſtimmung ſteht außer Zweifel , daßſe

ſich auf alle in §S 3 des SchG . genannten Kinder bezieht , ſonach nicht

nur auf diejenigen , welche wegen körperlicher Leiden oder ſittlicher Bi⸗

fehlungen vom Schulbeſuch ausgeſchloſſen ſind — § 3 Abſ . 2 — ſondern
auch auf die nach §S 3 Abſ . 1 wegen körperlicher oder geiſtiger Gebrechel
zum Schulbeſuch nicht anzuhaltenden , ſonach geſetzlich davon befreiten

Kinder , das ſind die Blinden , Taubſtummen und Schwachſinnigen .

Wenn das Geſetz in S 1 nur Vorſchriften über die unterrichtlite
Ausbildung der Blinden und Taubſtummen und nicht auch der Schwalh

ſinnigen aufſtellt , ſo iſt der Grund lediglich darin zu ſuchen, daß
nur für die Erziehung und Unterrichtung der Blinden und Taubſtumaken

ſtaatliche Anſtalten zur Verfügung ſtehen und die Aufgabe des Geſezes
der Hauptſache nach darin beſtand , die Aufnahme in dieſe Anſtalten u

regeln .
Ein dem Landtag im Jahre 1900 vorgelegter Geſetzentwurf da

blinden und taubſtummen Kinder den Anſtaltsözwang vorgeſchrie
0
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Der Entwurf kam jedoch auf dem Landtag 1899/1900 nicht mehr zur Ver⸗
abſchiedung . Der dem Landtag im Jahre 1902 vorgelegte abgeänderte
Geſetzentwurf enthielt eine ſolche Beſtimmung nicht mehr . Der Grund
hierfür lag in der ickſichtnahme auf die Vorſchriften des Bürgerlichen
Geſetzbuches , das in §S 1631 dem Vater das Recht einräumt , den Aufent⸗
halt des Kindes zu beſtimmen , und das hierin eine Beſchränkung nur
C 1666) eintreten läßt , wenn durch des deneoder durch Vernachläſſigung des Kindes deſſen geiſtiges oder leibliches
Wohl gefährdet wird , in welchem Fall das Vormundſc iltögericht die zur
Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßregeln treffen und insbeſon —
dere die Verbringung des Kindes in eine geeignete Familie oder eine

Erziehun nſtalt anordnen kann . ( Vergl . hierzu die Bkmg . zu § 3 des
SchG. Ziff . 3. )

Der Entwurf beſchränkte ſich e den Grundſatz des
Unterrichtszwanges an die Spitze zu ſtellen , aber in der gegen⸗
über dem Volk ſchulgeſetz abgeſchwächten FnN daß es den Erziehungs⸗
berechtigten freiſtehen ſoll , f welche Weiſe ſie der Verpflichtung , ihre
kaubſtummen und blinden Kinder in den Lehrgegenſtänden der Volksſchule
unterrichten zu laſſen , genügen wollen , ob durch Verbringung in eine der
hierfür errichteten Staatsanſtalte en oder durch Übergabe an eine
entſprechend eingerichtete Privatanſtalt oder aber durch p
Unterweiſung . die drei Wege 55 Unterrichtung ſind einande
gleichgeſtellt , während das Volksſchulgeſetz in erſter Reihe den Beſuch der
Iffentlichen Volksſchule vorſchreibt und die beiden anderen Wege nur als
Erſatz hierfür zuläßt .

Da es dem in der Regel nicht möglich ſein
wird, der in § 1 aufgeſtellten Verpflichtung durch private Inteng
zu genügen und es auch an entſprechenden Privatanſtalten fehlt , ſo wird
in den meiſten Fällen die Nichtverbringung eines taubſtummen oder
blinden Kindes in eine Anſtalt als eine Vernachläſſigung ſeiner Erziehung
zu burteilen ſein und daher dem Vormundſchaftsgericht Anlaß zum Ein⸗
ſchreiten und zur Anordnung der zwangsweiſen Verbringung in eine
Anſtalt bieten , und es wird auf dieſem Umweg der Anſtaltszwang
tatſächlich zur Durchführung kommen . Dieſe von der Regierung bei der
Einbringung des Geſetzentwurfs ausgeſprochene und im Landtag als
durchaus begründet anerkannte Anſchauung hat ſeither bei der Ausfüh⸗
kung des Geſetzes ihre volle Beſtätigung gefunden .

Staatliche Anſtalten .
2.00ο

) Zur Erleichterung der Ausbildung ſolcher Kinder werden
bon dem Staat Anſtalten — Taubſtummenanſtalten , Blinden⸗
anſtalten — gehalten , in welchen die Kinder , ſofern ſie an ſich

bildungsfähig und von Gebrechen der in § 3 Abſatz 2 des Geſetzes
über den Elementarunterricht vom 13. Mai 1892 bezeichneten
Art frei ſind , Unterricht und Verpflegung erhalten können .

2 ) Der Unterricht wird unentgeltlich erteilt .

VVO. vom 9. Juni 1904 88 1 —14 .
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der Aufnahme von Kindern , die

bkeit nicht am Unterricht der Volks⸗1. Die Faſſung des Abſ . 1

wegen mangelnder Bewegungsmöglie

ſchule teilnehmen können , nicht entgegen . Taubſtumme , die zugleich

ſchwachſinnig oder epileptiſch ſind , finden Aufnahme in der St . Joſefs⸗

anſtalt in Herten ( 8 15 Ziff . 1).

2. Die Beſtimmung in Abſ . 2 gilt auch für Kinder , die am Ort einer

Anſtalt oder in deren Nähe untergebracht ſind und den Unterricht in der

Anſtalt beſuchen ( VVO. 8§ 1)

Staatliche Anſtalten beſtehen dermale

für Taubſtumme in C eim, Meers

wiegend für
f90

r Kinder mit Gehörreſten .

Privatanſtalten und Privatunterr icht.

rziehungs⸗r⸗ Uund
Art finden die Vor⸗

über den Elemental⸗

( 1) Auf die Errichtung von

anſtalten für Kinder der in §S 1 be

ſchriften im ſiel
2

unterricht entſprechende Anw

( 2) Die Unterweiſung durch Privatunterricht

muß im weſentlichen Maß der Ausbildung

gewährleiſten . S igen . Den letz⸗

teren bleibt vorbehalten , zu Zeit zu prüfen

und eine etwa nötige Ergänzung des Unterrichts anzuordnen .

3 SchG . VVO . vom 9. Juni 1904 88 15 —17 .
8 1²

1. Privatanſtalten für Blinde und Taubſtumme ſind im Hinblick auf

§ 5 Abſ . 1 nur dann zu genehn igen , wenn ſie nach ihrem Lehrplan

einen achtjährigen Lehrkurs Umfaſſen .
Da die Unterrichtung blinder und taubſtummer Kinder geſetzlich vol⸗

geſchrieben iſt , müſſen die an einer Privatanſtalt hierfür anzuſtellenden
Lehrer ihre Befähigung zur Erteilung ſolchen Unterrichts durch Vorlage

eines ſtaatlichen Prüfungszeugniſſes nachweiſen ( § 138 Abſ . 2 Ziff . 2Schch.
2. Die private Unterweiſung darf gleichfalls nicht hinter den Zielen

der ſtaatlichen Anſtalten zurückbleiben . Die ſolchen Unterricht erteilenden

Lehrer ſind verpflichtet , von jeder Anderung im Umfang des Unterrichts ,

ſowie von deſſen gänzlicher Einſtellung , ſofort dem Kreisſchulamt un⸗

mittelbar Anzeige zu erſtatten . Die Kreisſchulämter ihrerſeits haben

nach einer unter dem 10. September 1912 ergangenen Weiſung det,

damaligen Oberſchulbehörde die Überwachung des Unterrichts von ſich
ohne beſonderen Auftrag im Einzelfall zu übernehmen . Der Beurteilung ,
ob der erteilte Unterricht den geſetzlichen Anforderungen genügt , iſtder
Maßſtab des entſprechenden Jahrgangs der ſtaatlichen Anſtalten J

grunde zu legen .
Eltern und F rſorger , die blinden und taubſtummen Kindern nicht

einen
den Vorſchriften des S5 — bezw . dem hiernach aufzuſtellenden

Lehrplan — entſprechenden Unterricht erteilen laſſen , machen ſich einel

Vernachläſſigung in der Erziehung der Kinder ſchuldig und w

Umſtänden durch das Vormundſchaftsgericht zur Unterbringung
in einer Anſtalt angehalten werden können .

erden unter
derſelben
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Anmeldepflicht .
84

( 1 Eltern oder Stellvertreter ſind verpflichtet , Kinder

der in 81 bezeick meten Art beim Eintritt in das Alter der Schul⸗

opflicht bei der O rtsſc rde anzun 181555
2 ) Zuwiderhandlungen hiegegen unterliegen der Straf⸗

uchs vom 31 . Oktoberheſtimmung in § 71 des Polizeiſtrafge

VVoO. vom 9. Juni 1904 §S 18 und 19. SchO . 8§

Anme dee p licht enthält für Nicht1. · f

ſinnige ör chriften des Schc . Unter dem A

der Schu t iſt d 2 SchG . feſtgeſetzte , nicht das in § 5 Al

ezeichnete Alter zu verſtehen .
Eint 85Tritt die Erblindung oder die aubung erſt nach de K

0 f für die Lehrer die Ver

An zeeige erſtatten .
SD berhörigk eit bei

inen Klaſſen⸗
n, um, falls

den Schülern ger
beſuchen auf ſolck
die Erkrankung
chendes Heilve

5drohende

tbſtumme und blinde
18 Jah EIR ; die⸗

( 2) Kinder , welche dieſe
haben , können
vollendeten ſiebent
nahme

150den ; ar
welche in
des d

hina
ücke 605

joben werden .

60 Vor Vollendung einer igen Bildungs

ſſung von Zöglingen nur erfolgen , wenn dieſelber 1533Entla

zerer Zeit das Bildungsziel G 1) erreicht und

oflichtige Alter bereits zurückgelegt haben .

—

VVO. SS 24 und 25.
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1. Die Bildungszeit iſt im Anſchluß an die Schulpflicht der Voll⸗

ſinnigen feſtgeſetzt . Die Dauer von acht Jahren ſtellt für die Taubſtum⸗

men , die beim Eintritt in die Anſtalt zunächſt mühſam die Sprache er⸗

lernen müſſen , wie auch für die Blinden , bei denen unter Aufopferung

vieler Zeit zuerſt das Taſtgefühl entwickelt werden , und bei denen die

gewerbliche neben der ſchulmäßigen Ausbildung einhergehen muß, das

Mindeſtmaß an Zeit dar , d rbereitung für den Einttittas zu ihrer Vor

ins bürgerliche Leben notwendig iſt . Ein Zwang zum Verbleiben det

Kinder in der Anſtalt über das in 8 2 des h. allgemein feſtgeſetzte
Alter der Schulpflicht hinaus bis zu der in rgeſchriebenen Dauer

kann gegen den Willen der Eltern des Kindes nur unter dem Ge⸗

ſichtspunkt der Verna ſigung ihrer Erzieh flicht durch Anrufen

des Vormund 0 herbeigeführt werden . Ein ſolches Vorgehen
wird aber bei der Einſ der meiſten Eltern in die Vorteile einer ab⸗

geſchloſſenen An serziehung nur ſelten notwendig werden . Wo die

Eltern unter dem ick der wirtſchaftlichen Verhältniſſe die Rückkehr des
Kindes in die F lie verlangen , wird durch Eintreten der öffentlichen

geſchaffen werden können .

ſetzung des Beginns der Bildungszeit auf den der Vollen

dung des achten Lebensjahres folgenden 30. Juni erklärt ſich daraus , daß

das zur Zeit der Erlaſſung des Geſetzes vom 11. Auguſt 1902 in Geltung

geſtandene Volksſchulgeſetz vom 13. Mai 1892 den Beginn der Volls⸗

ſchulpflicht auf Oſtern desjenigen Jahres beſtimmte , bis zu deſſen 30.Juni
ein Kind das ſechſte Lebensjahr vollendet hatte . Nachdem durch das

Schulgeſetz der 30. April als der für den Beginn der hulpflicht ent⸗

ſcheidende Zeitpunkt feſtgeſetzt worden iſt , das Geſetz vom 11. Auguſt

1902 aber eine entſprechende Anderung bis jetzt nicht erfahren hat, iſt

die Vorſchrift in Abſatz 1 als eine dem verſpäteten Unterrichtsbeginn

Rechnung tragende Sonderbeſtimmung aufzufaſſen .

2. Eine vorzeitige Aufnahme iſt im allgemeinen auf die Fälle zu

beſchränken , in denen die Kinder nach ihrer Entwicklung dazu reif ſind.
Sie kann aber auch dann angebracht ſein , wenn von dem längeren Ver⸗

bleiben des Kindes in ſeinen häuslichen Verhältniſſer ein ungünſtiget

5 auf ſeine körperliche oder geiſtige Entwickelung zu befürchten
ſteht .

Von der erteilten Ermächtigung zur Aufnahme vor vollendetem

achten Lebensjahre ſollte beſonders bei blinden Kindern ausgiebig Ge⸗

brauch gemacht werden , die in ihrer häuslichen Umgebung vielfach nicht

die zur körperlichen wie geiſtigen Entwicklung notwendige Beſchäftigung
und Anregung finden , und bei denen überdies die möglichſt frühzeitige

Ausbildung des Taſtgefühls von beſonderem Wert iſt . Auch für taub⸗
ſtumme Kinder wird neuerdings von den Taubſtummenlehrern die Auf⸗

nahme mit ſieben Jahren befürwortet . Ein Hinausſchieben der Auf⸗

nahme bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr wird nur für ſolche Kin⸗
der in Frage kommen , die nach ihren geſundheitlichen oder körperlichen
Verhältniſſen einer Pflege bedürfen , die ihnen in der Anſtalt nicht odet,

nur ſchwer geboten werden kann , ſowie für Kinder , die in ihrer geiſtigen

Entwickelung ſo zurückgeblieben ſind , daß eine erfolgreiche Unterrichtung

ausgeſchloſſen erſcheint .

3. Die Vorſchrift in Abſ . 3 gibt nur eine Inſtruktion an die
Schulverwaltung und enthält keinen Eingriff in das Recht der Eltern,

—
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das Kind früher zurückzuverlangen . Eine vorzeitige Entlaſſung ſoll nur

folgen , wenn der Zögling , abgeſehen von der Erreichung des Bildungs⸗

les auch die nötige Reife zum Übertritt in einen bürgerlichen Beruf
er
zie
beſitzt.

4. Das Geſetz enthält keine Beſtimmungen über die Ausweiſung

von Zöglingen . Sind Mängel der in 83 Abſ . 2 bezeichneten Art , deren

Fehlen die Vorausſetzung für die Aufnahme bildete , während des

Anſtaltsaufenthaltes hervorgetreten , ſo kann der Zögling aus der Anſtalt

ausgewieſen werden ( VVO. § 9) . Wird die Ausweiſung ausgeſprochen ,
und wird der Zöglinger der Fürſorgeerziehung oder einer Anſtalt für

Epileptiſche oder Schwachſinnige überwieſen , ſo tritt die Verpflichtung
der Eltern zur privaten Unterrichtung mit den in §S 3 Abſ . 2 und 3 SchG .

bezeichneten Folgen ein .

Anſtaltszwang .

( ) Ein Zwang z zerbringung eines Kindes in eine Anſtalt

kann nur nach Maß der Beſtimmungen des Bürgerlichen Ge⸗

Cſetzbuches ausgeübt werden .

( 2) über die Aufnahme eines Kindes in eine ſtaatliche Taub⸗

ſtummen⸗ oder Blindenanſtalt (§S 2) , ſowie über den Zeitpunkt

der Aufnahme in die Anſtalt und der Entlaſſung aus der Anſtalt

beſchließt die Oberſchulbehörde .

( 3) Im übrigen wird das Aufnahmeverfahren durch Ver⸗

ordnung geregelt .

1. Vergleiche die Ausführungen zu § 1.

2. An die Stelle des Oberſchulrats iſt das Unterrichtsminiſterium ge⸗

treten . Ldsh . Vo . vom 19. Mai 1911 .

3. VBO . vom 9. Juni 1904 §8S 18 —24 .

Anſtaltskoſten .

8

( ) Für jeden in eine ſtaatliche Taubſtummen⸗ bezw . Blin⸗

denanſtalt aufgenommenen Zögling ſind zu entrichten :

1. die Koſten der Verbringung des Zöglings in die Anſtalt
bei Beginn der Bildungszeit und nach Ablauf der jewei⸗

ligen Ferien , ſowie jene der Rückverbringung an den

Wohnort der Eltern oder Fürſorger bei Beginn der je⸗

weiligen Ferien und bei der Entlaſſung aus der Anſtalt ;

2. die Koſten der Beſchaffung einer den Vorſchriften der
Hausordnung entſprechenden Ausſtattung des Zöglings

an Kleidung uſw . beim Eintritt in die Anſtalt ;

3. Vergütung für die in der Anſtalt gereichte Verpflegung .
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( 2) Die gemeinſame Verpflegung in der Anſtalt umfaßt

Gewährung von Wohnung , voller Verköſtigung , Inſtandhaltung

5
Ausſtattung an uſw . , Stellung der Schulbedürfniſſe
Zöglinge , ärztliche ? Behandlung , ſol 5 und ſolange ſie in der

Auſſtalt gewährt wird und die Unterbringung des erkrankten

Zöglings nicht außerhalb der Anſta * Zuſtand des Er⸗

krankten oder die Rückſicht auf die
it

der Mitbewohner

geboten iſt .

VVoO. vom 9. Juni 1904 88 27 —32 .

geſamten Koſten,
eine entſtehen und

, von wem und in welchem

Das Geſetz gibt in 8S7 zunächſt eine

die durch die Aufnahme eines Zöglin

beſtimmt dann in den folgenden Paragr

Umfang dieſe Koſten zu tragen ſind .

1. Zu den Koſten unter Ziffer 1 gehören auch die Gebühren der Be⸗

zi e für die von ihnen im Aufnahmeverfahren abzugebenden Er⸗

klärungen ( VVO. § 21) . beſonderer Anordnung des Miniſteriums

des Innern und eriums werden dieſe Koſten aber

auf die Staatskafſ dem Geſichtspunkt , die von

den Bezirksärzten zu reffenden Feſtſtellungen im öfffentlichen Intereſſe
Aldie zlehrer

dus
Dgelegen ſind . gleiche gilt von den Koſten , die für

aus der Begle g der Zöglinge in die Ferien und

den Ferien entſtehen .
Die Ausſtattung eines

ſchränkt ſich uf zwei Anzüge und

hie Verpflichtung zur Ger

auch die vom Arzt rdneten A

cuf vorübergehende , leichtere
Übernahme der Koſten einer

Dauer der Erkrankung notwer denden k

oder einer Operation in oder ar alb⸗ der Anſtalt ( zu deren Vornohime

ſtets die vorherige Zuſtimmung der Eltern , P oder Vormünder

einzuholen iſt ), eb auf die Beſcha ffung beſonderer Heilmittel

( Bandagen und d hierfür , wie etwaige Be⸗

erdigur oſten eine cht inbegriffen;
ſie ſind halb beim Unvermö Verwandter nicht
von den in § 9 genannten Verbe en, „ſondern fallen den nach

allgemeinen Grundſätzen unterſtü öffentlich⸗rechtlichel
Verbänden zur Laſt ( RFVO . 8§8 1

M. zur R5Vo .

80
März 1924, Geſ . u. VBl . ff . AG. 8s 68. RIW06 .

Die Aufnahme in ein Krankenhaus ſoll erſt geſchehen , wenn die

der Koſtentragung klargeſtellt und die Genehmigung

1enten Fane iſt . 155 vorm . OSchR . vom 3
angdmng e heint , iſt 8

er in 1115 eine fſolche Verz W90 nich

und gleichzeitig auch dem V 55 51558 53
iſung dem Miniſterium

Ha Agen 75550 Vert and, der die Verpflegungskoſten zu tragen

zeige ( AG. 8 6. )

erſtrec ſich
aber auch auf die

vorausſichtlichen
enhausbehandlung

k
e



Geſetz vom 11. Auguſt 1902 . § 8. 569

Beitragsfeſtſetzung .

Geſ. vom 5. Oktober 1921 —
1993 5

31 — und Geſ . vom 15. März

jzütung wird fürrichtende
i

lten alljäl hrlicheten

erhältniffe en

VVO. vom 9. Juni 1904 8 33.

laſtung dder Zahli
entſprechenden Meh
ſuchte das Geſetz
ſtimmte , der Ve
lage der Rechnune
ſchaftsjahres zu berech nen.
11. Auguſt 1902 , wonach 3
gleich hoch nach dem 5 ſch
ſtalten feſtzuſetzen iſt , beibehalte

Das Geſetz vom 15. 3

abzuhelfen ,
zwar 505

taatlichche Anſt 55 en

en der einzelnen An

rſchr
mungen nach zwei Richtungen geb 9
für die ſtaatlichen Alnſtalten ein 17
Rückſicht auf die teilweiſe recht
dungen für die Beſchaffung der
—beſeitigt , zum anderen hat es

Ar

n, den für nor⸗
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male Verhältniſſe feſtgeſetzten Beitrag durch Teuerungszuſchläge den

wirtſchaftlichen Verhältniſſen anzupaſſen . Die letztere , aus den Verhält⸗

niſſen der Inflation hervorgehende Beſtimmung hat — mangels einer

zeitlichen Einſchränkung im Geſetz — mit der Wiederkehr ſtetiger Wäh⸗

rungsverhältniſſe ihre Geltung nicht verloren , bleibt vielmehr auch für

die Zukunft beſtehen .
Wegen der Ausdehnung der Vorſchriften des Abſ. 1 auf die in 8 15

s Geſetzes bezeichneten Anſtalten vergleiche die Bemerkungen zu 8 15.

2. Durch die Beſtimmung in Abſatz 2 werden die Berechnung

die Aufwendungen , die na 7 Abſatz 2 hier⸗
1
880

des Verpflegungsbeitrags 8

für in Betracht zu ziehen ſind , auf Verköſtigung und Kleidung und die

Unterhaltung des Anſtaltsinventars beſchränkt .

Koſtentragung .
89 .

—Geſ . vom 15. März 1923 Art . II Ziff . 2. —

7 bezeichneten Koſten und Vergütungen1. Für die in 8
3 iter Ziffer 1 und Ziffer 2 erwähnten

und zwar zunächſt für die unte

Koſten —ſind in Anſpruch zu nehmen :

a ) aus dem etwaigen eigenen Vermögen des Zöglings die

während der Zeit der Anſtaltserziehung (§S 5) anfallen⸗
N

den , ohne Angriff des Vermögensgrundſtocks verfügbaren

Erträgniſſe , ſowie etwaige weitere dem Zögling auf⸗

grund des öffentlichen oder b irgerlichen Rechts zuſtehende

oder für den

8

ling bewilligte Einkünfte ;

p) unterhaltspflichtige Verwandte , ſofern ſie bei Berück⸗

ſichtigung ihrer ſonſtigen geſetzlichen Unterhaltspflichten

ien können , ohne daß ihr ſtandes⸗
für die Koſten aufko

mäßiger Unterhalt gefährdet wird .

2. Der nicht gemäß Ziffer 1 gedeckte Betrag der Koſten und

Vergütungen (§S 7) iſt von der Geme inde aufzubringen , in der

das betreffende Kind am 1. Mai des Jahres , in dem es das Alter

der Schulpflicht erreicht , ſeinen Unterſtützungswohnſitz hat , bezw.

falls es einen ſolchen nicht hat , von demjenigen Kreis , deſſen

Landarmenverband im Falle der Unterſtützungsbedürftigkeit des

Kindes in dem bezeichneten Zeitpunkt für dasſelbe einzutreten

hätte .

Läßt ſich im Gebiet des Großherzogtums ein unterſtützungs⸗

pflichtiger Armenverband nicht ermitteln , ſo hat die Großh .

Staatska ſſe für die Koſten aufzukommen .U

VVO . vom 9. Juni 1904 88 22 Abſ. 2, 3288 22 Abf. 2, 32.

Reinerträgniſſe aus eigenem Vermögen des Zöglings

können nur inſoweit beigezogen werden , als ſie nicht zur Beſtreitung

ſeines Lebensaufwandes für die Zeit , die er nicht in der Anſtalt zubrin⸗

gen kann , gebraucht werden . Zu den weiter beizuziehenden Einkünften
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gehören Kinderzulagen , Waiſengelder , Entſchädigungsanſprüch
Körper⸗ oder Geſundheitsverletzung ( BGB . § 843) , Unfallrenten .

1b. Unterhaltspflichtige Verwandte im Sinne des Geſetzes ſind alle
Perſonen , denen nach dem bürgerlichen Recht eine Unterhaltsverpflich⸗
tung gegenüber einem Kinde obliegt , ſei es aufgrund der Abſtammung
oder der Annahme an Kinde Nach dem 2 n Geſetzbuch
beſteht eine ſolche Verpflichtung : ehelichen Kin Vater und
Mutter (§S 1601) , bei unehelichen fürdie Mutter

1708) , bei ehelich erklärten den Vater ( oder die Mutter
G 1738) , bei an Kindesſtatt angenommenen für den Annehmenden

1757); endigt oder ruht die elterliche Gewalt des Annehmenden , ſo
tritt die Unterhaltungsverpflichtung der leiblichen Eltern , bezw . bei un⸗
ehelichen Kindern der Mutter oder des Vaters wieder ein .

Der Anſpruch auf Unterhalt kann nicht geltend gemacht werden ,
wenn der Unterhaltungspflichtige den Nachweis erbringt , daß er bei

Berückſichtigung ſeiner
ſ i

flichtr n außer Stande iſt , ohne

Gefährdung ſeines ſtandesgemäßen Unterhalts , den Unterhalt zu ge⸗
währen . ( BGB . 8§ 1603 . )

Die Beſtimmung unter 1b erleidet hiernach inſofern eine Ein⸗

ſchränkung , als für die Beurteilung der Unterhaltsverpflichtung all⸗

gemein die „ſonſtigen Verpflichtungen “ und nicht nur die „ſonſtigen ge⸗
ſetzlichen Unterhaltspflichten “ in Betracht zu ziehen ſind .

2. Das Geſetz hat den früheren verordnungsmäßig beſtandenen Zu⸗

ſtand , wonach für den Aufwand eines Zöglings in den Blinden⸗ und

Taubſtummenanſtalten beim Unvermögen der Eltern aufgrund von A. G.

§ 18 die Armenverbände aufzukommen hatten , dahin geändert , daß di

Verpflichtung der Gemeinde , bezw . dem Kreis auferlegt wurde , die bezw .

der im Fall der Unterſtützungsbedürftigkeit des Zöglings für ihn einzu⸗

treten hätte . Hiefür war die Erwägung maßgebend , daß bei Eltern , die ,

ohne „ arm “ im Sinne der Armengeſetzgebung zu ſein , aber doch nicht

die Mittel haben , ihren Kindern die zur Erwerbsbefähigung erforderliche

Ausbildung zuteil werden zu laſſen , dem Eintreten des Armenverbandes
tatſächlich nicht die Bedeutung einer Armenunterſtützung mit den ſich

hieraus für den Empfänger ergebenden Beſchränkungen ſeiner politiſchen
und bürgerlichen Rechte zukommen könne . Hätte man dieſe Beſchrän⸗

kungen aber für nicht anwendbar erklärt , ſo hätte dies zur Folge gehabt ,

daß den Armenverbänden Leiſtungen zugewieſen worden wären , von
denen das Geſetz ſelbſt erklärt , daß ſie nicht armenrechtlicher Natur ſeien .

Materiell wurde hiernach an dem bis dahin beſtandenen Recht nichts ge⸗

ändert ; nur in formaler Beziehung wurde in Bezug auf die Benennung
des zahlungspflichtigen Rechtsſubjekts eine Anderung herbeigeführt .

Die AV. des Bad . StM . zur R§ FVo . vom 29. März enthält keine

ausdrückliche Vorſchrift darüber , von welchen Verbänden nach Aufhebung
des Unterſtützungswohnſitzgeſetzes ( C 29 R § VO. ) dieſe Verpflichtungen
künftig zu erfüllen ſind . Sie beſtimmt aber in 8§ 22, daß für die Armen⸗
fürforge , auf die bis zur anderweiten geſetzlichen Regelung diebisherigen
Beſtimmungen Anwendung finden ſollen , die Kreiſe die Aufgaben der
Landesfürſorgeverbände und die Gemeinden diejenigen der Bezirks⸗
fürſorgeverbände zu erfüllen haben . Da das Geſetz vom 11 . Auguſt
1902 den Gemeinden und Kreiſen die Zahlungspflicht für die Anſtalts⸗
zöglinge nur unter dem Geſichtspunkt , daß ſie im Falle der Be⸗

wegen

G 170

§ 1739
1
d
0
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dürftigkeit armenrechtlich für dieſelben aufzukommen hätt auferlegt

hat , iſt die — zum mindeſten Aungenß —Anwendung dieſer Beſtim⸗
bei den Gemeinden

mung auf den vorliegenden Fall gegeben . Nur wi

anſtelle des bisher zur Begründung ihrer Verpflichtung vorgeſehenen

zweijährigen Aufenthalts der „ gewöhnliche Aufenthalt “ nach § 7 Abſ. 2

der RFVO. treten .
Zu demſelben Ergebnis würde ü

daß es ſich bei den Leiſtungen der Gemeinden

lich⸗rechtliche Verpflic
t beſonder

ſich nur die Beſtimmun

Vorſchriften des Unterſt

ſetzung des Unterſtützu
im Sinne des
belaſtung und

haben . Die in § ?

wir d den Anlaßf

brigens auch die
10

ing führen
ſe um öffeat⸗

hunds elt, wobei
5 nach den

Folge

Skaats an der go

privatrechtlich
2. Wenn

lichen Verband

1

Zahlune derjenigen
Kind zu dem in 8§

befunden hat .
Für die

8g verpf flick

den vollen Erſatz
endg

§ 16 des Geſ . VVO . vom 9. Juni 1904 , §§ 27, 28.
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vom 11. Auguſt 1902 hatte in § 10 Ab

die Koſten der Anſtaltserziehung nicht im Volle
es Zöglings oder von ſeinen unterhaltspfli

zen Leiſtungen drit
aß der zahlur

ſtalt zu e habe ,
lichen L ihm

ein

ch⸗
Perſonen be⸗
chtige Verband

daß von demltig
zur Laſt

ollen Beitrag an e
Einzug der privatreck

Aufwand der

ringerten ſich die en Leiſtu

ſelten ein — ſoen 1

51 otoeintreten . Das

ſeitens des

1 in
i

Grun de,
hatte ,

wieder zuri
denen der ganze Beitrag von vornherein au

ſ
n Unterha ltspflichtigen be⸗

mung auch in ihrer jetzigen
zurückgezogenen Antrag er⸗

hkeit geſchaffen
gen Verl bare ngen über den

die Anſtaltskaſſe ungebührlich

2. Durch d
werden , zu
koſtenpflichtigen Ver
verzögert wird .

*

Erſatzanſprüche der öffentl. rechtl. Berbände und des Staats wähcend der

Dauer der Anſtaltserziehung .

Dem gemäß 8
10 Ziffer 1 ( bezw . Ziffer 2 Abſatz 2) der An⸗

32
zahlungspflichtigen Verbande , ſowie im Wan

des
Siff

2 Abſatz 2 der Staatskaſſe ſteht Anſpri ich auf Erſat
0E85 — ⏑

der ge nack 5
115

aen nach Maßgabe der Beſtin nmunger
jen

in § 9 Ziffer 1 dieſes Geſetzes gegen die dort bezeichneten V

Pflichteten

Die Beſtimmung iſt, nachdem die Befugnis der öffentlich⸗rechtlichen
Verbände zum Rückgriff auf die bete d Verpflichteten durch das

Geſetz vom 15. März 1023 bereits in 8 10 Abſatz 1 feſtgelegt iſt , nur noch

für den Fall des § 9 Ziff . 2 Abſ . 2 von Bedeutung . Über die Geltend⸗

machung der Erſatzanſprüche vergleiche 8 16.

9
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Aufgehoben durch Art . II Ziff . 2 des Geſetzes vom 15. März

1923 . 88 1

Erſatzanſpruch an den rziehung .

8813

die von einem öffentlichen Verbaſf

vom
ſtummen⸗
derſelbe ſpäte
Nachlaß , wenn 1

die das hinterl

mäßigenLe
2

vom
der Anſtalt .

8 10 des Geſ .

Für das dem

Aufwandes ſteht il
ſcheidung ſind die V

Beitreibung der Anſtaltskoſten .

Taubſtum : *dieſelben gege
lichen 9Vece

Betrei⸗
en in An⸗

Hinſichtlich der
und Blindenanſtal
eine Privatper rſon

geltend zu machen ſei

bung der auf dem
öf

wendung .

pril 1899, die Zwang
r. Geſ . ⸗ u.

Geſetz vom . d
vollſtreckung wegen öffentlich⸗

rechtlicher Geldfor NrOBl . Nr.

—abgeſehen vom

— eine Vollzugsverordnung

jetht nicht 65
iſt. hat

Miniſteriums

in der Faſſung der VOd.

Da für das Ge Unterri

Schulgeld für die Höheren
3 ran

zu § 5 des Geſetzes vom 12.
die Betreibung 1 en Vor 0hriften

u. VOBl .vom 27. Januar S. 36

vom 14. Juli 1915 — Geſ. u. VSBl . S. 169 — vom 22. Februar 192

—Geſ . u. VOBl . S. 47 — und vom 9. Mai 1923 — Geſ. ⸗ und VOBl.

S. 111 —) zu erfolgen .
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CAnwendung des Geſetzes auf Epileptiſche , Schwachſinnige und Krüppel⸗
hafte . Privatanſtalten für Solche .

( Geſ. vom 5. Oktober 1921 Artikel II . Geſ . vom 15. März 1923
kel Jund III . )

en Kinder , welche aus anderen , als

eichneten Gründen zum Beſuch der
( 1) Hinſichtlich derjer

den in § 1 dieſes Geſe

Volksſchule nicht an Uten oder von deren Beſuch entbunden

oder ausgeſchloſſen ſetz über den Elementarunterricht § 5

Abſatz 1 und 2), fin rungen des gegenwärtigen Ge⸗

ſetzes mit der Maßgabe ſinngemäße Anwendung , daß für die Er⸗

ziehung und ich Kindern der betreffenden Körper⸗

esbe telle von Staatsanſtalten oderoder Geiſt
neben dieſelb
nehmer treten
als geeignet a

Anſtalten anderer Unter⸗

zuſtändigen Staatsbehörde

( 2) Bei des Verpflegungsbeitrags für die

Zöglinge ſind außer 7 Abſatz 1 Ziffer 3 aufgeführten
Koſten von den in S 8 Abſatz 2 bezeichneten Aufwendungen zu be⸗

JFeil

ik
ruckſichtigen :

auliche Unterhaltung , für Beleuchtung und
innere Einrichtung der Anſtaltsgebäude ,

a) diejenigen für

Heizung und
b) die allgemeinen Verwaltungskoſten mit Ausnahme der

Koſten für das Lehrperſonal ,
c) die Beſchaffung r hulbedürfniſſe der Zöglinge .

VVO. vom 9. Juni 1904 , §§ 35 —37 . SchBVO . § 54 Abſchnitt III 5.

1. Der Zweck der Vorſchrift des § 15 in der ſeiner Zeit dem Landtag
vorgelegten Faſſung ging dahin , für die Erziehung und den Unterricht

von Kindern mit Mängeln der in § 3 Abſ . 1 u. 2 SchG . bezeichneten Art ,

inſolange für ſie ſtaatliche Anſtalten nicht beſtehen , auch geeignete Privat⸗
anſtalten zuzulaſſen . Die Zweite Kammer erweiterte die Beſtimmung
durch Einfügung der Worte „oder neben dieſelben “, dahin, daß die Vor⸗
ſchriften des §S 15 auf Privatanſtalten auch dann Anwendung finden

ſollen , wenn neben ihnen ſtaatliche Anſtalten für den gleichen Zweck be⸗

ſtehen . Dieſe Erweiterung der Beſtimmung iſt bis jetzt inſofern gegen⸗

ſtandslos geblieben , als vom Staat zu den beſtehenden Anſtalten weitere
nicht errichtet wurden und andererſeits auch private Anſtalten für Taub⸗
ſtumme und Blinde nicht entſtanden ſind . Anſtalten für ſittlich Ver⸗

wahrloſte kommen hier nicht in Betracht , da die Fürſorge für ſolche
Kinder von Anfang an durch beſondere Geſetze geregelt war und nicht
zum Geſchäftsbereich der Unterrichtsverwaltung gebörte . Die Vorſchrift
iſt daher in ihrer Anwendbarkeit dermalen beſchränkt auf Anſtalten für

epileptiſche , ſchwachſinnige und krüppelhafte Kinder .

An ſtaatlich zugelaſſenen Anſtalten beſtehen dermalen :

1. Die St . Joſefs⸗Anſtalt für Kretinen , Schwach⸗
ſinnige und Epileptiſche in Herten , Amt Lörrach , ge⸗
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gründet im von Pfarrer Rollfus in Herte n und

Pfarrer Do kingen ,
Beelt

Internehmen des im Jahre

1889 mit Körperſchaftsrechten ausgeſ ereins „St . Joſefs⸗

haus “ zu Herten .

2. Die Anſtalt ige in Mosbach , er⸗

et im
ines r Unterhaltung

Leitur
mit Körper⸗

leptiſche in
mit Kör⸗

5anſt alt Hei⸗
1 ippel i

im Jahre
des Badiſchen

vom 25. Juni

1910 g
h die Geiſtes⸗

ſchwach und nach der 30. Juni 1910
nahme auch von

B ekanntme des
vom 24. Januar

vacher und epi⸗
Herten , die

Irrenfürſorge⸗
keine Witiernd g finde , daß hie⸗

vom 9. Juni 1904 maßgebend ſein

ſinddie öffentlichen Ir

1. die
vom

dieſem Ge

llen
Bei epileptiſchen wie bei

ihrer Heilung wie ihrer Ausbil
der Anſtaltsbehandlung zugef

2. Abſatz 2 in der Faſſung des„ 11. Auguſt 1902 hatte

die Anwendung der Beſtimmungen des Ab 1 davon abhängig ge⸗

macht , „ daß die Aufnahme in die Anſtalt unter Bedingungen erfolge,
welche den zur Zahlung Verpflichteten nicht höher ungen auferlegen

als in Anſehung der Zöglinge von ſtaatlichen ſtummen⸗ - und Blin⸗

denanſtalten nach und 8 des gegenwärtigen Geſetzes beſtimmt

iſt “. Dabei war ht genommen , den Anſtalten , ſoweit die Ein⸗

nahmen aus freier Liebestätigkeit zur Beſtreitung ihres Aufwandes nicht
ausreichten , Zuſchüſſe aus der Staatskaſſe zu leiſten . Solche Zuſchüſſe

wurden erſtmals in Höhe von 100 / für jeden Zögling in den Staats⸗

im Intereſſe
ſt frühzeitig

belhaften

gelegen,

voranſchlag 1908/9 eingeſtellt . Späterhin, erſtmals im Staatsvor⸗

anſchlag 1912/13 , wurden für die einzelnen Anſtalten je nach dem nach⸗
8 Der

gewieſenen Bedürfnis Beiträge in verſchiedener Höhe vorgeſehen .
iber 0 b Nor 34

über den normalen Verpflegungsbeitrag der ſtaatlichen Anſtalten hin⸗
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ausgehende Aufwand wurde ſonach ausſchließlich vom Staat ohne

Beizug der für die Erziehung und Unterrichtung nicht vollſinniger Kinder

in erſter Reihe beitragspflichtigen , d. h. der unterhaltspflichtigen Privat⸗

rſonen und der öffentlich⸗rechtlichen Verbände getragen . Die infolgeper
der Inflation ſtets ſteigenden Anforderungen an den Staat gaben Ver⸗
anlaſſung zu der durch das Geſetz vom 5. Oktober 1921 bewirkten Ande⸗

rung dieſer Vorſchriften dahin , daß künftighin der Verpflegungsbeitrag

für jede Anſtalt geſondert alliährlich nach den für einen Zögling tatſäch⸗

lich u machenden Aufwendungen feſtgeſetzt werden ſoll , mit der Maß⸗

gabe jedoch, daß er nicht mehr als das Doppelte des für die Unterbrin⸗

gung eines Zöglings in einer ſtaatlichen Anſtalt zu leiſtenden Beitrags

betragen dürfe . Dabei wurde weiter beſtimmt , daß für die Berechnung des

Verpflegungsaufwandes — abgeſehen von den Koſten für das Lehrer⸗

perſonal — auch diejenigen Anforderungen zu berückſichtigen ſeien , die

bei der Fef hen Anſtalten

nach § § Abſatz 2 des Geſetzes nicht in Anſatz gebracht werden dürfen .

Die Einbeziehung dieſer in den ſtaatlichen Anſtalten vom Staat vorweg

übernommenen Anforderungen war damit gerechtfertigt , daß es den

Privatanſtalten beim ſtändigen Rückgang freiwilliger Spenden an jeg⸗

lichen Mitteln zur Beſtreitung dieſer Aufwendungen fehlte .
Durch das Geſetz vom 15. März 1923 Artikel Lwurde ſodann die

Beſchränkung des Beitrags auf das Doppelte des Beitrags der ſtaatlichen

Anſtalten wieder aufgehoben . Die Beſtimmung über die alljährliche

tzung der Verpflegungsbeiträge für die ſtaatlicher

übernommen . Die Koſten für das88
Lehrperſonal werden aus der Staatskaſſe erſetzt .
Feſtſetzung der Beiträge wurde in 8 !

Zuſtändigkeit der Verwaltungsgerichte .

§ 16 .

Geſ . vom 15. März 1923 Artikel II Ziffer 2.

Streitigkeiten zwiſchen öffentlich - rechtlichen Verbänden ein⸗

ſchließlich des Staates auf übernahme der in 87 bezeichneten
Koſten , ſowie Anſprüche dieſer Verbände an die in 88 11 bezw . 9

und 13 bezeichneten Perſonen entſcheiden die Verwaltungsgerichte

und zwar in erſter Inſtanz der Bezirksrat , in zweiter Inſtanz
dor Par — 2 rs 5 0
der Verwaltungsgerichtshof ( 88 10 Ziffer 1 und 2, 11, 19 ) .

§ 2 Ziff . 10 RVPf . Geſ . vom 16. Juni 1884 .

Anſtalten von Körperſchaften .
45—

( ) Auf Anſtalten , der in § 2 oder der in § 15 dieſes Geſetzes
bezeichneten Art , welche von Gemeinden oder Kreisver⸗

bänden oder anderen Körperſchaften errichtet und

unterhalten werden , finden neben den Beſtimmungen des 8 118
auch jene des §S 94 des Geſetzes über den Elementarunterricht mit

der Maßgabe entſprechende Anwendung , daß die Gemeinden oder
37

ν
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die Anſtalt iſt , die in Ab⸗
jmen haben .

änden zu den

Koſten der Unterhaltun
Unterricht in

derſelben unentgeltlich n jeweils durch das F anzgeſetz zu

beſtimmender Beitrag aus Staatsmitteln geleiſtet werden .

KTels
ſatz 2 daſelbſt bezeichneten Leiſtungen zu übern

( 2) überdies kann den Gemeinden und Kre

ung der Anſtalt , wenn d

der Kreisverband , deren Unternehmen

b

5 FII

len Beſtimmungen ſollen die Möglichkeit ſchaffen,
eren dten bei hervorgetre⸗

Anſtalten für Taub Blinde , Schwach⸗

tellung von Le und Vorſtänden

eamten eine den wendeten Mitteln

on zu geben . (Begri ig zum Geſetz. )

15 gehören außer jenen für ſchwachſinnige

lhafte Kinder .
ten “ ſind zu verſtehen juriſtiſche Per⸗

Rechts . Zu den erſteren ge⸗

geſehe
len

gteter

1. Die hier
etwaigen von einse
tenem Bedürfnis

ſinnige oder Epilept
mit den Rechten etatmé

entſprechende feſte Organif
Zu den Ar

und epileptiſche
Unter „ anderen Körp

ſonen des öffentlichen und des

hören ſtaatlich genehmigte Stiftungen , Fürſorgeverbände 8 4 der
anerkannten Religionsgemeinſchaften G 19 Abſ .2
I A ) e diejenigen reine , denen auf⸗

1883 die Körperſchafts⸗
den ſind . Von den

0 ren hierher die einge⸗

mit beſchränkter Haftung , die Aktien⸗

Kreiſen oder grö

grund der
rechte durch
juriſtiſchen
tragenen Vereine , die Geſell
geſellſchaften .

Nach 86 letzten Abſ . können Anſtalten für ſchwachſinnige ,

krüppelhafte , epileptiſche Kinder und Fürſorgezöglinge als kirchliche
Stiftungen errichtet werden .

§ 118 EUG . jetzt § 130 S 94 ElG . durch SchG . aufgehoben .

Vonſeiten der Gemeinden und Kreiſe ſind ſolche Anſtalten bis jetzt

nicht errichtet worden .
2. Die Gewährung eir

und Kreiſe beſchränkt . Tatſe
Bewilligung im Staatsvoranſchlac

derer K rperſchaften in der Höhe, wie ſie zur Beſtreitung des Auf⸗
wandes für das Lehrerperſonal notwendig ſind , gewährt .

Staatsbeitrages iſt im Geſetz auf Gemeinden

ich werden ſolche Beiträge aufgrund der
g auf Anſuchen auch den Anſtalten an⸗

Aufnahme von nichtbadiſchen Kindern in eine Anſtalt .

8 18.

Die Aufnahme blinder und taubſtummer Kinder , welche

nichtbadif 8 atsangehörige ſind , aber im Gebiet des Groß⸗

herzogtums ihren dauernder Aufenthalt haben , in eine ſtaatliche
Blinden⸗ oder Taubſtummenanſtalt darf nur ſtattfinden , wenn

die Zahlung des in §8 bezeichneten Verpflegungsbeitrages ſicher⸗
geſtellt iſt .

Die Beſtimmung , die im Zuſammenhang ſteht mit der Ausdehmung

des Unterrichtszwanges auch auf nichtbadiſche Kinder ( SchG . § 1 Abſ. 1
letzter Abſatz ) , fucht zu verhüten , daß der badiſchen Staatskaſſe aus der
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Aufnahme ſolcher Kinder in eine Anſtalt Koſten erwachſen . Sie gilt auch
für die Aufnahme von Kindern in Anſtalten der in §S 15 bezeichneten Art ,
ſofern öffentliche Verbände für die Tragung der Koſten in Anſpruch ge⸗
nommen werden .

1. Für reichsdeutſche Kinder war die Beſtimmung ſeither
beſonders ſolchen Staaten gegenüber von Bedeutung , in denen die Er
ziehung und Unterrichtung Minderjähriger keine Aufgabe der Armenfür
ſorge bildete . Hierin iſt mit der Erlaſſung des RJWG . eine Anderung
eingetreten , inſofern dieſes in §S 1 beſtimmt , daß „jedes deutſche Kind
ein Recht auf Erziehung zur leiblichen , ſeeliſchen und geſellſchaft
Tüchtigkeit “ hat und als Folge dieſer Vorſchrift in § 49 weiter ver
daß „ Minderjährigen im Falle der Hilfsbedürftigkeit der notwen
Lebensunterhalt einſchließlich der Erziehung und
werbsbefähigung zu gewähren “ iſt . Hiernach ſind nunmehr
Fürſorgeverbände aller Länder zur Übernahme der bezüglichen
berpflichtet. Die Sicherſtellung des Verpflegungsbeitrages wird in
Fällen keine beſonderen Schwierigkeiten bieten .

5
W

Als deutſche Kinder werden auch zu behandeln ſein heima
der, das heißt ſolche , die keinem t angehören , oder
ſtaat nicht zu ermitteln iſt , wenn ſie ihren Wohnſi
Aufenthalt in Baden haben und im Hinblick auf Artikel
86B . nach deutſchem Recht zu behandeln ſind .

5

Ferner werden den einheimiſchen Kindern gleichzuf 1Kinder

von Deutſchen , die ihren Aufenthalt im Ausland haben, wenn ü ſie
eine Vormundſchaft in Baden angeordnet iſt. ( 5 über die An⸗
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit . )

2. Die Ausdehnung der Vorſchrift des §1
deutſche Kind ein Recht hat auf Erziehung zur lei „ſeeliſchen und
geſellſchaftlichen Tüchtigkeit “ , auf nichtdeutſche Kinder , die ſich
im Reichsgebiet aufhalten , wurde bei der Beratung des Geſetzes im

Hinblick auf die Koſten , die für inländif Fürf bände hi
entſtehen , und die Schwierigkeiten , die icher Beziehung
ergeben könnten , abgelehnt . Für ſol beſteht ſonach kein
Anſpruch auf Aufnahme in eine Anf d davon aber auch
nicht ausgeſchloſſen . Ihre Zulaſſung glich vom Ermeſſ
der dafür zuſtändigen Behörd

rer
he Ausſchl

würde vielfach eine ungerechtfertigte Härte zumal gegenüb

„ wonach „jedes

˖ L
ſolchen Kindern , für die aufgrund des Artikel 23 und 27 EG . 3 B6
oder der Haager Konvention vom 12. Juni 19 r Regelung der Vor
mundſchaft über Minderjährige ( RGBl . ) eine Vormundſchaft
im Lande eröffnet iſt .

3. In jedem Fall ( 1 und 2) darf die Aufnahme aber erſt erfol
wenn die Verhandlungen wegen Übernahme des Verpflegungsbeitrages 31
einem ſicheren Abſchluß gelangt ſind . Eine vorherige probeweiſe Auf —
nahme iſt nicht zuläſſig .

8 . 19
1. Der Zeitpunkt , auf welchen dieſes Geſetz in Wirkſamkei

tritt , wird durch Regierungsverordnung beſtimmt .
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des Kultes is und Unterrichts ,

1
2. Das Miniſterium der Juſtiz , des

ind mit dem Vollzuge be⸗
ſowie das Miniſterium des Innern

auftragt .

Geſ . - und VOBl . Nr.
5 auf 1. April 194ö5 GeſDurch

ELdsh. VO. vom 2. März 1904
SchVOBl . Nr. VI —wurde beſtimmt , daß d

in Kraft zu treten habe .

2. Geſet
( Vom 5. Oktober 1921)

ie Erziehung und den

vom 11 . Auguſt 1902 .über die Anderung des Geſetzes über

Unterricht nichtvollſinniger Kinder

6
Verordungsblatt 1921 S. 345.

ſetz und

ig und den
idet folgende

Geſetz vom 11 . 2

Unterricht nichtvo 25

Anderungen :

In § 8 Abſatz 1 werden erſetzt :

Zeitraum von

Uljährlich “
in Satz 1 die W orte :

10 Jahren auf einen

2
95

Worte : „ der zehnSund in

wirklichen jährlicher durch „ der Durchſchn

gegangenen Rechnungsjahr erwachſenen “

in § 8 Abſatz 3 ſind die Worte : ,

für Raßdebeiiden Zeitraums von 10 Jahren “ zu

„ bleibt “ iſt zu ſetzen „ bleiben “

im voraus⸗

ng des hier⸗d die
7

ſtreichen ; ſtatt

Artikel II .

15 Abſatz 2 wird durch folgende Beſtimmung erſetzt :

inge ſolcher Anſtalten
Der Verpflegungsbeitrag für die Z

wird vom Unterrichtsminiſterium jeweils für ein Jahr auf Grund

der Rechnungsergebni des vorausgegangenen Jahres für jede

Anſtalt feſtgeſetzt. Bei der Feſtſetzung ſind außer den
in § 7 Abſatz 1 Ziffer 3 aufgeführten Koſten von den in §S 8 Ab⸗

ſatz Abeleten Aufwendungen zu berückſichtigen diejenigen für :

850

a) bauliche Unterhaltung , für Beleuchtung und Heizung und

innere Einrichtung der Anſtaltsgebäude ,

b) die allgemeinen Verwaltungskoſten mit Ausnahme der

Koſten für das Lehrperſonal ,

c ) die Beſchaffung der Schulbedürfniſſe der Zöglinge .
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